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Das gesamte Team der NEUEN EISENSTÄDTER 
wünscht Ihnen alles Gute im neuen Zuhause!
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HERZLICH WILLKOMMEN! 

Jetzt ist es soweit: Sie halten endlich den Schlüssel zu Ihrem neuen Zuhause in der Hand und können 
es bestimmt nicht erwarten, endlich einzuziehen.

Das gesamte Team der NEUEN EISENSTÄDTER hat sich besonders bemüht, Ihren Wohntraum zu 
verwirklichen. Wir freuen uns, Sie als neuen Kunden gewonnen zu haben und hoffen, dass Sie sich in 
Ihrem neuen Zuhause wohlfühlen.

Wir sind auch weiterhin bemüht, Sie bei allen Fragen, Anliegen oder Problemen bestmöglich zu 
unterstützen. Die Hausverwaltung ist dabei Ihre erste Anlaufstelle:

TELEFON: 02682/655 60

EMAIL: hausverwaltung@nebau.at

NOTFALLNUMMER:  0664/400 20 55 
   (Mo-Do 16:00-22:00 Uhr, Fr 13-22 Uhr, 
   Sa, So & Feiertage 8:00-22:00 Uhr)

„Zuhause ist kein Ort, sondern ein Gefühl“ - in diesem Sinne wünschen wir Ihnen unzählige schöne 
und gefühlvolle Momente in Ihrem neuen Zuhause!

Das Team der NEUEN EISENSTÄDTER
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INFORMATIONEN & TIPPS

Mit dem Einzug in Ihre Wohnung/Ihr Reihenhaus beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie sind 
nun unser Partner geworden und wir wünschen Ihnen viel Freude in Ihrem neuen Zuhause.

Wir hoffen, dass wir Ihnen aus unserer langen Erfahrung die wichtigsten Informationen geben kön-
nen, die im Laufe der Jahre einmal für ein Miteinander möglichst ohne Konflikte nützlich werden 
können. Wenn Sie das eine oder andere Mal in dieser Unterlage nachlesen, ist der Zweck bereits 
bestens erfüllt.

An- und Abmeldung

Laut Gesetz muss Ihre Anmeldung an der neuen Adresse binnen drei Tagen nach Einzug erfolgen. Von 
uns als Unterkunftgeber ist nur der Meldezettel der Personen unterfertigen zu lassen, die im Miet-
vertrag aufscheinen. Für weitere Familienmitglieder, welche die Wohnung mitbewohnen, sind Sie 
der Unterkunftgeber und als solcher ist auch der Meldezettel von Ihnen zu unterfertigen. Denken Sie 
jedoch daran, dass gemäß Ihres Mietvertrages ein Untervermieten der Wohnung/des Reihenhauses 
nicht gestattet ist. 

Falls Sie in eine geförderte Wohnung/Reihenhaus einziehen, verpflichtet Sie das Gesetz, binnen 6 
Monaten die Aufgabe Ihres bisherigen Wohnsitzes nachzuweisen. Dies gilt für alle die Wohnung/das 
Reihenhaus beziehenden Personen.
Meldezettel allein sind dafür kein ausreichender Nachweis! 

Falls Sie bisher in einer Mietwohnung gewohnt haben, brauchen Sie also eine Bestätigung des Ver-
mieters über die Kündigung des Mietverhältnisses. Förderungswerbende dürfen nicht Allein- oder 
zu mehr als 50% Miteigentümerin bzw. Miteigentümer eines Eigenheimes, Reihenhauses oder einer 
Eigentumswohnung sein, deren Benützungsfreigabe bzw. Benützungsbewilligung nicht mindestens 
20 Jahre zurückliegt.

Innerhalb von 14 Tagen sollte außerdem die Ummeldung beim Energieversorger erfolgen.

Schlüssel und Schlüsselverlust

Ihr Wohnhaus verfügt über ein Sperrsystem, sodass Sie mit den Ihnen übergebenen Schlüsseln in 
Ihre eigene Wohnung, Ihren Keller, in Ihr Postfach und die allgemein zugänglichen Teile des Hauses 
wie Eingangstüre und in die Garage gelangen.

Bei Schlüsselverlust wenden Sie sich bitte an unsere Hausverwaltung. Sie benötigen aus 
Sicherheitsgründen eine sogenannte „Schlüsselbestätigung“, mit der Sie weitere Schlüssel 
bestellen können. 

Das Anbringen von neuen Schlössern und Zusatzschlössern steht Ihnen frei. Bitte setzen Sie sich 
jedoch mit unserer Hausverwaltung in Verbindung, um eine Anpassung an das Sperrsystem für die 
allgemeinen Hausteile zu sichern.
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Kellerabteile

Kellerabteile sind ungeeignet als Wohn- oder Arbeitsräume. Sie haben ihre Funktion zur Lagerung 
nicht alltäglich gebrauchter Gegenstände. Keinesfalls jedoch sind sie Aufbewahrungsort für leicht 
entzündliche, feuergefährliche Stoffe oder Aufbewahrungsort für höherwertige Gegenstände.  
Empfindliche Gegenstände sollten daher nicht auf dem Kellerboden direkt gelagert werden. Dazu der 
Hinweis: Der Inhalt von Kellerräumen ist in der Regel in Ihrer Haushaltsversicherung (wenn vorhan-
den) inkludiert - jedoch nur bei sachgerechter Aufbewahrung. 

Versicherung

Für jede unserer Wohnanlagen haben wir eine Feuer-Haftpflicht-Sturmschaden- und Leitungswasser-
versicherung abgeschlossen.  
Wichtig: Die für das Gesamtgebäude abgeschlossenen Versicherungen sind kein Ersatz für indivi-
duell abzuschließende Haushaltsversicherungen. Besondere Einrichtungsgegenstände wie große 
Aquarien, Wasserbetten etc. bedürfen einer besonderen Versicherung. Im Schadensfall lohnt sich der 
Aufpreis hierfür.

Sicher Wohnen

Vernünftiges Verhalten im Alltag ist die beste Vorsorge für sicheres Leben in einem Wohnhaus. Ge-
gensprechanlagen sind ein wirksamer „Vorschutz“, vorausgesetzt, die Eingangsportale stehen nicht 
stundenlang offen und alle Bewohner öffnen nur jenen Menschen, die sie persönlich kennen. Schlie-
ßen Sie Zugangstüren zu Garagen und Garagentore nach dem Betreten oder Verlassen der Garagen. 
So können Sie Diebstähle in Stiegenhäusern, Gemeinschaftsräumen (wie Kinderwagen- und Fahrrad-
abstellräumen) oder abgestellten Fahrzeugen weitgehend verhindern.

Müll: Vermeiden, Trennen, Sparen

In allen Wohnanlagen der Neuen Eisenstädter gibt es Restmülltonnen, Biotonnen und 
Altpapiertonnen sowie Kunststoffbehälter. Glasbehälter und Altmetallbehälter gibt es immer in der 
Nähe Ihrer Wohnhausanlage bei den öffentlichen Sammelstellen. Fragen Sie bei der Gemeinde nach.

Ihre Wirksamkeit entfalten diese Entsorgungssysteme erst, wenn sich alle an klare Trennregeln 
halten. Bitte halten Sie sich an das nachfolgend angeführte Trennsystem und helfen Sie so in Ihrem 
eigenen Interesse mit, die ohnehin bereits hohen Kosten für die Müllentsorgung nicht noch höher 
werden zu lassen.

In die BIOTONNE gehören alle Abfälle aus dem Garten wie Unkraut, Laub, Stauden, Fallobst, Ernte-
rückstände sowie Küchenabfälle (Kaffeefilter, Teesackerl, Papiertaschentücher, Küchenpapier).
NICHT jedoch: Verbundmaterialien wie Windeln oder Katzenstreu, sämtliche Problemstoffe und 
auch nicht das Kunststoffsackerl (gehört in den Restmüll)

In den ALTPAPIERBEHÄLTER gehören: alte Zeitungen, Bücher, Hefte, Papiersäcke, Schachteln (in zer-
kleinertem Zustand), Waschpulvertrommeln.
NICHT jedoch: Milch-, Getränke- und Zigarettenverpackungen, verschmutztes oder fettes 
Papier, Tragetaschen aus Kunststoff, Kunststoffumhüllungen, Tiefkühlpackungen.
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In den KUNSTSTOFFBEHÄLTER (Leichtstoffe) gehören möglichst leere und gereinigte 
Verpackungen aus Kunststoff, Holz, größere Plastikgebinde, textile Faserstoffe,  
Joghurtbecher, Folien, PET-Leichtflaschen, Kaffeeverpackungen, Shampooflaschen,  
Kunststofftragtaschen, Tiefkühlpackungen, Styroporverpackungen, Tetra-Packs, Keramikflaschen
NICHT jedoch: Spielwaren, Gartenschläuche, Installationsrohre, Blumentöpfe

In die RESTMÜLLTONNE entsorgen Sie bitte:
Babywindel, Staubsaugerbeutel, Glühbirnen, Flach-, Kristall- und Spiegelglas, kaputte Haushalts-
gegenstände (keine Elektrogeräte), Spielzeug, Gummi, Leder, Hüte, Nylonstrümpfe, Schneiderabfälle, 
Asche, Schuhe, Fettpapier, Hygieneartikel und verschmutzte Verpackungen.

Sammelstelle:

In den WEISSGLASBEHÄLTER gehören alle ungefärbten Flaschen, Konservengläser, Flakons, 
Medikamentenflaschen (leer) etc. 
NICHT jedoch: eingefärbtes Glas, Steingutflaschen, Spiegel, Fensterglas, Glühbirnen (letztgenannte 
Materialien gehörten in den Restmüll). Leuchtstoffröhren und ähnliche Produkte sind Sondermüll, 
die von den entsprechenden Geschäften zu entsorgen sind.

In den BUNTGLASBEHÄLTER entsorgen Sie bitte alle auch nur leicht eingefärbten Flaschen, 
Konservengläser, Flakons, leere Medikamentenflaschen und Glasrückstände. 

Der Sammelbehälter für ALTMETALL ist bestimmt für Konserven- und Getränkedosen, Alufolien, 
Metalltuben und Metallverschlüsse, Kochgeschirr, Werkzeuge, Drähte, Stahlbänder, Lack- und Spray-
dosen (leer). 
NICHT jedoch:  ausgediente Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Kühlschränke, größere 
Elektromotoren, Maschinen, KFZ- und Fahrradteile und ähnliches.

In jeder Gemeinde befindet sich eine Problemstoffsammelstelle: Dahin gehören Problemstoffe aus 
dem Haushalt wie z.B. Altfette, Lacke, Säuren, Medikamente, Fieberthermometer, Desinfektionsmit-
tel, Kühlmittel, Dichtungsmassen, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Fotochemika-
lien, Frostschutzmittel, Sperrmüll wie ausgediente Möbel, Haushaltsgeräte, Teppiche und Matratzen, 
Autoreifen, Wäscheständer und ähnliches.

Bei Problemen hilft Ihnen das Mülltelefon zum Ortstarif 0660/806154 weiter.

Mängel, Gewährleistung bei Erstbezug

Gemeinsam mit den bauausführenden Firmen haben wir uns bemüht, Ihnen ein modernes, neues 
Heim zu errichten. Aber: Irren ist menschlich und wo gearbeitet wird, kann sich auch der eine oder 
andere Fehler ergeben. Damit dies weder zu Ihrem noch zu unserem Schaden gereicht, besteht die 
sogenannte „Gewährleistungsfrist“. Sie verpflichtet die ausführenden Firmen, festgestellte Mängel 
zu beheben. Diese Frist beträgt 3 Jahre.
Melden Sie bitte etwaige Mängel sofort unserer Bauabteilung. Wir sind stets bemüht, diese Mängel 
so rasch als möglich beheben zu lassen. Nach diesen drei Jahren und der Endbegehung der Anlage, 
ist die Hausverwaltung für Ihre Anlage zuständig.
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Schimmel

Vorbeugen - richtig gemacht
Die Entwicklung der Bautechnik hat unbestreitbare Vorteile. Dichte Isolierglasfenster und wärme-
gedämmtes Mauerwerk sparen Energiekosten, schonen die Umwelt und erzeugen ein behagliches 
Wohnklima.

Andererseits gilt es auch, mit diesem Fortschritt richtig zu leben. Die fugenlose Abdichtung gegen 
Wind und Wetter verdichtet im Umkehrweg die natürliche Feuchtigkeit im Wohnungsinneren. Und 
wo kein vernünftiger Luftwechsel stattfindet, dort können im Extremfall feuchte Wände und gar der 
vielzitierte „Wohnungsschimmel“ die Folge sein. Durch Kochen, Duschen oder Baden, Wäschetrock-
nen, Topfpflanzen, Aquarien können in einem 4-Personen-Haushalt auf diese Weise pro Tag bis zu 10 
Liter „Wasserausstoß“ zusätzlich zu noch vorhandener Baufeuchte zusammenkommen. Wenn diese 
nicht entweichen kann, setzt sie sich naturgemäß im Mauerwerk fest.

Richtiges Lüften fördert behagliches, gesundes Raumklima. Lüften zum Abtransport von Feuchtigkeit 
bedeutet einen Austausch der warmen und feuchten Raumluft gegen kühlere und trockene Außen-
luft. Es geht daher um einen Abbau von Feuchtigkeit, nicht jedoch um ein Abkühlen von Einrich-
tungsgegenständen. Generell soll der Luftaustausch daher kurz gehalten, dafür aber öfter wiederholt 
werden.
 
Selbst wenn es draußen regnet, schneit oder nebelig ist, kommt keine zusätzliche Feuchtigkeit in den 
Raum, wenn die Außenluft ein paar Grad kühler ist und sich die Luft nach dem Lüften im Raum er-
wärmt. 

Als Faustregel zur Vermeidung von Kondensation in Wohnungen/Reihenhäusern im Winter gilt: Die 
Raumlufttemperatur soll 20 Grad betragen (die Wandoberflächentemperatur sollte an der kältesten 
Stelle nicht unter 15 Grad sinken) und die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht über 55% steigen. Zur Beob-
achtung dieser Werte wären geeignete Geräte wie Thermometer bzw. Hygrometer in Ihrem eigenen 
Interesse sehr hilfreich.

Türen ungeheizter Räume geschlossen halten. Keine warme und damit mehr Feuchte 
enthaltende Luft (aus Bädern) in unbeheizte Räume leiten, denn durch die Abkühlung der warmen 
Luft an den kalten Wandflächen findet in diesen Räumen ansonsten eine vermehrte Kondensation 
statt. Feuchtigkeit nach dem Baden oder Duschen - wenn möglich - nach „außen“ weglüften oder 
ausreichend über die vorhandene mechanische Lüftung absaugen. 

Richtiges Lüften:

1. Schritt: Komplettluftaustausch der Innenraumluft durch Stoßlüftung. 5-10 Minuten Fenster öffnen 
und frische kühlere Luft aufnehmen. Die feuchte Luft wird abtransportiert und der Raum komplett 
mit neuer (kühlerer) Luft gefüllt. 

2. Schritt: Fenster schließen und diese Luft sich erwärmen lassen, dadurch kann sie wiederum maxi-
male Feuchtigkeit aufnehmen.

Dieser Vorgang soll öfter am Tag wiederholt werden.  Je größer die Temperaturdifferenz zwischen der 
Außenlufttemperatur und der Innenlufttemperatur ist, um so effektiver ist das Lüftungsergebnis. 
Falls die Wohnung tagsüber von niemandem bewohnt wird, wird auch keine zusätzliche Luftfeuch-
tigkeit durch die Bewohner bzw. durch Kochen, Baden etc. erzeugt. In solchen Fällen ist es ange-
bracht, die in Schritt 1 und 2 beschriebenen Maßnahmen auf jeden Fall vor Verlassen der Wohnung/
des Reihenhauses in der Früh bzw. am Abend vorzunehmen.
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Die Befürchtung, dass ein vermehrtes Lüften zu höheren Energiekosten führt, ist deshalb  
nicht berechtigt, da die Kosten, die zur Erwärmung der Frischluft entstehen, etwa denen  
gleich sind, die es braucht, um schlechte, verbrauchte und feuchte Luft zu erwärmen. So steigt bei 
steigender Luftfeuchtigkeit auch der Heizenergieverbrauch, weil die Erwärmung von feuchter und 
verbrauchter Luft mehr Energie verbraucht, als die Erwärmung von frischer, kühler und trockener 
Luft.

Generell empfiehlt es sich vor allem in den ersten Jahren, Möbel nicht direkt an die Wände zu schie-
ben.

Wäschetrocknen, (auch elektrische Wäschetrockner), das Aufstellen von größeren Zimmerpflanzen, 
Zimmerbrunnen oder Aquarien sollten in Räumen mit schlechter Durchlüftung vermieden werden. 
Ist Feuchtigkeit spürbar, sollte man diese mit Hilfe eines Hygrometers überprüfen.

Um die Leistung der Absauggeräte in den Bädern nicht zu vermindern, sollten Sie darauf achten, dass 
die Lüftungsgitter frei von Staub (Lurch) sind und regelmäßig gereinigt werden. 

Zur Bekämpfung von aufgetretenem Schimmel werden eine Reihe von chemischen Mitteln angebo-
ten. Als natürliche Alternative wird empfohlen: 5%ige Essigessenz oder auch Spiritus, mehrmals und 
längerfristig eingesetzt. Dadurch werden die Pilzsporen zerstört.

Helfen alle erwähnten Maßnahmen nicht, kann der seltene Fall eines Baufehlers aufgetreten sein. In 
diesem Fall verständigen Sie bitte unsere Hausverwaltung.

PKW-Stellplätze

Halten Sie sich bitte an die Parkplatzordnung und sagen Sie dies auch Ihren Gästen. Es kann so im-
mer wieder auftretender Unmut vermieden werden.

7



Merkblatt: RICHTIG LÜFTEN
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Optimale Dauer: 1-5 Minuten

Optimale Dauer: 5-10 Minuten

bis zu 60 Minuten

X  Reduziert Schad- und Geruchsstoffe

X  Verringert Luftfeuchtigkeit

X  Wechselt Raumluft bis zu 100% aus 

X  Sorgt für „Wohlfühlklima“

X  Durchzugsluft

X  Reduziert Schad- und Geruchsstoffe

X  Verringert Luftfeuchtigkeit

X  Wechselt Raumluft bis zu 100% aus 

X  Sorgt für „Wohlfühlklima“

X  Lässt Heizkosten steigen

X  Unpässliches Raumklima

X  Benötigt sehr lange bis die Raumluft 
       komplett ausgewechselt ist
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Merkblatt: RICHTIG LÜFTEN IM SOMMER - KELLER
ER

KL
ÄR

U
N

G
TI

PP
S 

U
N

D 
TR

IC
KS

GR
AF

IK
EN

! Vermeiden Sie das Lüften von kühlen Kellerräumen am Tag,  
wenn es draußen hohe Temperaturen gibt.  
Die warme Luft die dadurch in den Raum stömen würde,  
würde an den kühlen Wänden kondensieren.  
Dies wiederum eignet sich perfekt als Nährfläche von 
Schimmelsporen.

1.  Vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang lüften

2.  Luft kurzzeitig aber gründlich durchziehen lassen

3.  Tagsüber Kellerfenster und -türen geschlossen halten

4.  Wäsche nicht im Keller trocknen 



Merkblatt: RICHTIG HEIZEN
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!  1°C mehr bedeutet  
bis zu 6% mehr 

             Heizenergieaufwand.

! Türen zu verschieden 
       temperierten Räumen 

  geschlossen halten.

! Heizkörper nicht 
               verhängen, damit die 
              Luft zirkulieren kann.

! Verhängte Heizkörper 
  vermindern Wärme-

       abstrahlung, dies führt 
        zu höheren Heizkosten.

Schlafzimmer

Vorzimmer

Badezimmer

Vorzimmer

Küche

Wohnzimmer

verhängt, verstellt frei

optimale Raumtemperaturen

Arbeitszimmer
20°-22°C

Schlafzimmer
20-22°C

Wohnzimmer
20-22°C

Küche
20-22°C

Keller
16°-17°C

Garage
12°-13°C

Kinderzimmer
20°-22°C

Badezimmer
22°-24°C

!  Bei O°C Außentemperatur         
     muss die Raumtemperatur  
     mind. 20°C betragen.
     Die Luftfeuchtigkeit darf 55%           
     nicht überschreiten.
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Merkblatt: VERMEIDUNG VON SCHIMMEL

Schimmel an Außenwänden

Besonders häufig von Schimmel betroffen sind Wandflächen hinter Möbeln. Allerdings sind nicht 
alle Wände eines Hauses davon betroffen, häufig kann sich Schimmel hinter Schränken ausbreiten, 
die sich direkt an einer Außenwand befinden. Dabei beschränken sich Schimmelpilze meist nicht nur 
auf die Wandfläche sondern erobern mit der Zeit auch die Rückwand des Schrankes.

Wie kommt es zu Schimmel an Außenwänden hinter Möbeln?

Hauswände erwärmen sich während der Heizperiode aufgrund der  wohltemperierten Raumluft. 
Durch die Barriere in der Form eines Schrankes gelangt die warme Raumluft nicht bis zur Wand. 
Wenn es sich dabei um eine Außenwand handelt, kühlt diese im Herbst und im Winter hinter dem 
Möbelstück stark aus. Dadurch wird der Taupunkt schneller erreicht. Das Kondenswasser setzt sich 
an der Wand ab und bietet Schimmelpilzen ausgezeichnete Voraussetzungen zum Wachsen. Staub-
ablagerungen und Spinnweben unterstützen die Schimmelentwicklung zusätzlich.

Wie kann Schimmel verhindert werden?

Die beste Vorbeugung von Schimmel hinter Wänden wäre ein kompletter Verzicht von Möbeln an 
den Außenwänden. Wenn es nicht anders geht, darf der Schrank nicht zu nah an der Wand stehen, 
um eine fortwährende Luftzirkulation zu erreichen. Dabei ist ein Abstand von 20 cm empfehlens-
wert, da dann die erwärmte Luft auch bis hinter den Schrank vordringen kann.     

20 cm



Merkblatt: WAS MUSS DER MIETER WARTEN?
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X  Heizanlagen (Therme, Luftwärmepumpe,   
       etc.)

X  Wohnungsstation

X  Kellerraumlüftung

X  Solaranlagen 

X  Wasseraufbereitungsanlagen

X  Fenster & Türen (Schmieren der  
       mechanischen Bauteilen mit Silikonspray)

X  Filtertausch und Wartung bei kontrollier  
       ter Wohnraumlüftung

X  Sperrhähne bewegen

X  Heizungswasser (< 5000 Liter)

X  Wärmepumpen (< 5000 Liter)

Bei Wartung von Gasthermen, 
Wärmepumpen, Solaranlagen und  
Kellerraumlüftungen kommt bei                 
Reparaturen der Vermieter für die 
Kosten auf!

Kleinteile und Verschleißteile wie 
Dichtungen usw. müssen bei der War-
tung vom Mieter bezahlt werden!

!

!

X  Filter (WC, Badezimmer, Abstellraum)

X  Perlatorsieb (Sieb bei Wasserhahn)

X  Dichtungen 

X  Sonnensegel (einholen bei Sturm, Schnee; siehe Herstellerangaben)

X  Rollgurte + Gurtschlucker

X  Kamin (wenn in Betrieb - Kehrtermine)

X  Batteriewechsel bei Lüftung und Rauchmelder



13

HAUSORDNUNG

Die nachstehenden Bestimmungen haben den Zweck, jeder Hauspartei das Wohnen im Haus in Ruhe 
und Ordnung zu sichern. Ferner sind Bestimmungen enthalten, die im Interesse der Sicherung und  
Erhaltung des Hauses notwendig sind und den Gesundheits- und Feuerpolizeivorschriften entspre-
chen. Die Hausordnung gilt als Bestandteil des Mietvertrages und ist daher genauso wie dieser  
einzuhalten.

Die Hausordnung ist für alle Hausparteien des Hauses sowie für deren Angehörige und Besucher ver-
bindlich.

Ruhe und Ordnung

• Jeder ruhestörende Lärm in der Wohnung, im Stiegenhaus und den allgemein zugänglichen  
Räumen des Hauses, sowie in den Außen- und Grünanlagen soll unterbleiben. 

• Belästigende Geräusche durch lautes Verhalten in der Wohnung, durch Türenzuschlagen, Benüt-
zung der Badeeinrichtung nach 22 Uhr und vor 6 Uhr, durch Musizieren, Singen und Spielen von 
Sprech- und Musikapparaten, Rundfunk- und Fernsehgeräten in großer Lautstärke und Ausdauer 
sollen vermieden werden. 

• In den Mittagsstunden von 12 - 14 Uhr und in der Zeit der Nachtruhe, die von 22 - 6 Uhr gilt, sollen 
überhaupt alle Handlungen unterbleiben, die infolge ihrer ruhestörenden Art eine Belästigung 
der Hausbewohner darstellen. Im Besonderen ist auf Kleinstkinder, Kranke und solche Personen, 
die vom Nachtdienst ausruhen, jederzeit Rücksicht zu nehmen. 

• Das Verweilen und Spielen von Kindern und Jugendlichen in den Allgemeinräumen wie Stiegen-
haus, Keller und dergleichen ist nicht erlaubt. Es darf keine Unruhe herrschen. 

• In Außen-, Grün- und Gartenhofanlagen können Lärm und Beschädigungen verursachende  
Betätigungen im Spiel, Sport und dgl. nicht geduldet werden. Jedes Ballspiel - ausgenommen das 
von Kleinkindern und Federball - ist untersagt. 

• Eltern und Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, Kleinkinder und Jugendliche auch außerhalb 
der Wohnung - also im Haus und im übrigen Bereich der Wohnanlage - zu beaufsichtigen und von 
Übertretungen gegen Ruhe und Ordnung abzuhalten. 

• Das Lüften der Wohnung in das Stiegenhaus durch Offenlassen der Wohnungstür ist nicht  
gestattet.

• Das Rauchen in den allgemein zugänglichen Räumlichkeiten (Kellergang, Stiegenhaus etc.) ist 
nicht gestattet. 

Reinhaltung 

• Im Stiegenhaus, auf Gängen und Podesten ist es nicht gestattet, Schuhe zu putzen, sowie Polster, 
Möbelstücke, Matratzen, Fußabstreifer und dgl. zu klopfen, zu bürsten oder zu reinigen. 
 



• Abgesehen von Staubtüchern, an denen nicht mehr als bloßer Flugstaub haftet, dürfen  
Tücher, Besen, Mops und sonstige Reinigungsgeräte sowie Bodenbeläge jeder Art aus  
Fenstern, von Loggien, Terrassen und Balkonen nicht ausgestaubt, ausgeschüttelt oder ausge-
putzt werden. Gleiches gilt für Abfälle und sonstigen Unrat. 

• Abfall, Müll, Kehricht, (ausgekühlte) Asche, Küchenreste sind in die hierfür vorgesehenen Müll-
behälter lärm- und staubfrei abzulagern. Es ist darauf zu achten, dass kein Müll neben die Tonne 
fällt. Die vorgeschriebene Mülltrennung ist striktest einzuhalten.

• Es ist verboten, den Dachboden mit offenem Licht zu betreten, dort zu rauchen, leicht entzündli-
che Stoffe, wie Packmaterial, Papier- und Zeitungspakete, Matratzen, Holzwolle, Lumpen, Polster-
möbel, Brennstoffe, Benzin, Öl und dgl. sowie Abfälle und Unrat aufzubwahren bzw. abzulagern.

• Für die dauernde Lagerung von Hausrat steht nur das eigene Kellerabteil zur Verfügung. Kinder-
wägen, Fahrräder, Kinderroller, Schlitten und dgl. sind in dem dafür vorgesehenen Raum abzustel-
len. Das Verstellen des Hauseinganges, des Stiegenhauses, der Postkästen, der Kellergänge sowie 
von Ein-, Zu- und Durchfahrten ist verboten.

 

Instandhaltung
 
• Das Schließen von Stiegenhaus- und besonders von Dachboden- und Kellerfenstern bei drohen-

dem Unwetter oder Frost obliegt verantwortlicherweise in erster Linie dem, der die Fenster geöff-
net hat. Gleiches gilt allgemein für Hauseingangs-, Hofausgangs- und Abstellraumtüren und für 
das Versperren dieser, besonders in der Zeit zwischen 21.00 und 6.00 Uhr.

 
• Für die Wäschetrocknung können die Trockeneinrichtungen (Freitrockenplätze, Trockenräume) be-

nützt werden. Die Abnahme der Wäsche hat jeweils unmittelbar nach deren Trocknung zu erfol-
gen, damit der nächsten Partei die Trockeneinrichtung zur Verfügung steht.

 
• Jede Wasserverschwendung ist hintanzuhalten. Undichtheiten bei Wasserentnahmestellen und 

im Klosettspülkasten hat die Wohnpartei auf eigene Kosten unverzüglich beheben zu lassen. 
Allfällige sonstige Gebrechen der Wasserleitung sind der zuständigen Hausverwaltung sofort 
zu melden. Das Waschen und Abspritzen von Kraftfahrzeugen und dgl. bzw. der Garagenflächen 
mittels Schlauchanschluss an die Haus- oder Gartenwasserleitung ist verboten.

• Verunreinigungen sind von jener Wohnpartei zu beseitigen, welche diese unmittelbar oder mit-
telbar verursacht hat. Abfälle, Kehricht, Fetzen, Knochen, Scherben und ähnliches dürfen nicht in 
das WC geworfen werden. Die Kosten der Behebung von WC, Abfallrohr- und Kanalverstopfungen 
sind von denjenigen Wohnparteien zu tragen, die eine Verstopfung verursacht oder mitverur-
sacht haben.

 
• Schnee auf Balkonen, Loggien und Terrassen muss rechtzeitig und auf eine gegen andere Vor-

schriften nicht verstoßende Art entfernt werden. Beim Reinigen und Begießen der Blumen darf 
kein Wasser an der Hauswand herunterlaufen.

 
• Beim Einschlagen von Nägeln und Haken, besonders in der Küche und im Badezimmer und WC 

dürfen Gas-, Wasser- und Elektroleitungen nicht beschädigt werden. Die Anbringung von Vorrich-
tungen, Geräten, Drähten und dgl. an Außenmauern, im Stiegenhaus und auf Balkonen, Loggien 
und Terrassen ist untersagt.
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• Für Schäden, die beim Transport von Möbeln und sonstigen Einrichtungs- und  
Gebrauchgegenständen, gleichviel ob beim Ein- und Ausziehen oder während der  
Wohnzeit, am Stiegenhaus, Aufzug und den sonstigen zur Wohnanlage gehörenden Einrichtun-
gen verursacht werden, haftet die betreffende Wohnpartei.

 
• Das Halten von Tieren wird im Interesse der Reinlichkeit und Ordnung nur soweit geduldet, solan-

ge keine Beschwerden über die Tierhaltung einlangen. Weiters gilt in der gesamten Wohnhausan-
lage Maulkorb- und Leinenpflicht für Hunde.

• Das Einstellen von Fahrzeugen jeglicher Art ist nur in den dafür vorgesehenen Räumlichkeiten 
oder auf den dafür bestimmten Plätzen möglich und gestattet. Die Garagen sind sauber zu halten 
und nach Einstellen bzw. Entfernen der Fahrzeuge wieder zu schließen. Das Befahren und Abstel-
len der Kraftfahrzeuge auf den Zugangswegen zu den Wohnhausanlagen, sowie in den Durch-
gängen und Hofanlagen ist verboten.

 
• Für jede Beschädigung der Wohnung und des Hauses sowie sämtlicher zur Wohnung oder zum 

Haus gehörigen Anlagen ist der Wohnungsinhaber verantwortlich, soweit die Beschädigungen 
von ihm oder seinen Angehörigen, Besuchern, Lieferanten usw. verursacht worden sind. Falls die 
Schuldtragenden nicht ermittelt werden können, haften die Wohnungsinhaber zur ungeteilten 
Hand. Erkennbare Baugebrechen an der Wohnhausanlage sind der Hausverwaltung unverzüglich 
zu melden.

 
• Für Beschädigungen außerhalb der Wohnung, die nicht in der natürlichen Abnützung ihren 

Grund haben, insbesondere für zerbrochene Fensterscheiben im Stiegenhaus, Keller und Dach-
boden und sonstige Schäden haften die Schuldtragenden, wenn dieselben jedoch nicht ermittelt 
werden können, die Parteien zur ungeteilten Hand. Für Mängel und Beschädigungen innerhalb 
der eigenen Wohnung haften die Wohnungsinhaber. Sie sind zu deren Behebung auf eigene Kos-
ten verpflichtet.

• Der Wohnungsinhaber darf ohne Bewilligung der Hausverwaltung keine baulichen oder sons-
tigen Veränderungen an der Wohnung vornehmen. Wurden derartige Veränderungen vorge-
nommen, so kann die Hausverwaltung die sofortige Wiederherstellung auf Kosten des Woh-
nungsinhabers verlangen, bzw. anordnen. Jedenfalls ist nach Lösung des Nutzverhältnisses das 
Wohnobjekt der Hausverwaltung entweder in dem hergestellten Zustand ohne Ersatzansprüche 
zu belassen oder auf Kosten des Wohnungsinhabers rechtzeitig in den früheren Zustand zu ver-
setzen.

 
• Bei Auszug ist das Wohnobjekt, abgesehen von der natürlichen Abnützung, der Hausverwaltung 

in den gleichen Zustand zu übergeben, in welchem es der Wohnungsinhaber übernommen hat. 
Für beschädigte oder fehlende Bestandteile hat der Wohnungsinhaber Schadenersatz zu leisten. 
Der Wohnungsinhaber hat die ihm von der Hausverwaltung seinerzeit übergebenen und auch die 
von ihm angefertigten Wohnungs-und Haustorschlüssel kostenlos abzuführen.

 



Tierhaltung

• Grundsätzlich besteht für die Haustierhaltung Genehmigungspflicht. Solange sich Ihre Nachbarn 
dadurch jedoch nicht belästigt fühlen, haben wir dagegen keine Einwände. Sorgen Sie daher un-
bedingt dafür, dass Grünanlagen, Gehsteige und vor allem Kinderspielplätze von Verschmutzun-
gen durch Ihr Haustier frei bleiben. 

 
 

Allfälliges
 
• Die Vermietung und Untervermietung der Wohnung/des Reihenhauses ist nicht gestattet. Die 

Meldevorschriften sind einzuhalten. Nichtbefolgung dieses Punktes bildet einen wichtigen Kündi-
gungsgrund.

 
• Aufschriftstafeln oder Ankündigungen jeder Art, insbesondere auch auf Hausanschlagstafeln, 

dürfen nur mit Zustimmung der Hausverwaltung und an den von ihr bestimmten Plätzen und in 
der von ihr bestimmten Form angebracht werden. Der Wohnungsinhaber hat für die vollkommen 
sichere Befestigung von Blumenbehältern und dergleichen und im Falle ihrer Beseitigung für die 
Reparatur etwaiger Schäden zu sorgen. Außerhalb der eigenen Wohnräume dürfen Gegenstände 
irgendwelcher Art nur mit Bewilligung der Hausverwaltung aufgestellt oder angebracht werden.

 
• Diese Hausordnung kann jederzeit nach Erfordernis durch Anfügung weiterer Bestimmungen er-

gänzt werden.
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Merkblatt: WAS IST BEI KÜNDIGUNG ZU BEACHTEN?

X siehe Checkliste zur Rückgabe des Mietobjektes, sowie:

X  Wartungsnachweise (Solaranlage, Gastherme, Luftwärmepumpe,  
       kontrollierte Wohnraumlüftung Kellerraumbelüftung etc.)

X  Rückbau Kabel TV auf Haus SAT-Anlage 

X  Bei Gärten: etwaige Sichtschutzplanen entfernen

X  ungebührlich abgenützte Wände in einheitlichem, hellem Farbton (weiß)
       deckend ausmalen, bunte Wände im ursprünglichen Zustand ausmalen

X  besenreine Säuberung des gesamten Bestandsobjektes (inklusive Keller,
       KFZ-Abstellflächen/Garage)

X  Abmeldung bzw. Ummeldung beim Energieversorger binnen 14 Tage
       nach Schlüsselübergabe

X bei Reihenhaus gegebenenfalls: Abmeldung von Wasser, Müll, Kanal beim
       BMV bzw. bei der Gemeinde

X Retournierung aller ausgehändigten Schlüssel (auch beschädigte bzw.  
       abgebrochene)



CHECKLISTE ZUR RÜCKGABE IHRES MIETOBJEKTES

Bei Rückgabe Ihres Mietobjektes sollten folgende Dinge erledigt sein:

 Das Mietverhältnis ist fristgerecht zu kündigen.

 Das Mietobjekt inkl. Kellerabteil ist vollständig zu räumen und zu reinigen.

 Etwaige Löcher in den Wänden sind zu verspachteln, anschließend sind diese Wände so  
 auszumalen, dass die Wände ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Ebenso sind  
 verschmutzte Wände neu auszumalen.

 Die Bodenbeläge und Sockelleisten sind zu reinigen. Bei Beschädigungen ist der Bodenbelag 
 in der gleichen Ausführung auszutauschen.

 Ablaufgarnituren, frei zugängige Syphone und die Siebe bei den Auslaufhähnen von  
 Waschbecken, Badewanne und Dusche sind zu reinigen. Duschkabinen sind von  
 Verunreinigungen zu befreien. Die Lüftungsfilter in Bad und WC sind zu säubern.

 Angebohrte Fliesen sind mit Acryl zu verschließen. 

 Angebohrte bzw. beklebte Eingangs-oder Innentüren sind durch dieselben Türen zu ersetzen.  
 Alarmanalgen bzw. sonstige Sicherheitseinrichtungen bei Fenstern und Türen sind zu  
 entfernen und der ursprüngliche Zustand ist wieder herzustellen.

 Beim Garten ist darauf zu achten, dass sich dieser in gepflegtem Zustand befindet.  
 Regensinkkästen, Lichtschächte und Gullis sind zu säubern, ein angebrachter Sichtschutz ist  
 zu entfernen. Balkone und Terrassen sind von Unkraut, Schmutz und Spinnweben zu 
 befreien.

 Bei Unklarheiten bezüglich Beschädigungen und Veränderungen empfiehlt es sich, VOR der  
 Rückgabe mit der Hausverwaltung der NEUEN EISENSTÄDTER  Rücksprache zu halten.

 Wartungsnachweise betreffend technischer Einrichtungen (Heizung, Wohnraumlüftung etc.)  
 ist bei Rückgabe der NEUEN EISENSTÄDTER vorzulegen. 

 Alle ausgehändigten bzw. nachgefertigten Schlüssel sind bei Rückgabe vollständig retour zu  
 geben.

 Alle Genehmigungen sind vorzulegen.

Wir bitten Sie um rechtzeitige Terminvereinbarung für die Rückgabe (min. 2 Wochen vor 
Ende des Mietverhältnisses) unter 02682/65560.

Mit freundlichen Grüßen,
NEUE EISENSTÄDTER
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Für Ihre Notizen, Ideen, etc.
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